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Gemäß Beschlussprotokoll über die 61. Sitzung des
Abgeordnetenhauses von Berlin am 13. Februar 2025

hat das Abgeordnetenhaus folgenden Beschluss gefasst:

Einrichtung eines Gremiums zur fachlichen Begleitung der Umsetzung des LAP
„Umsetzung der Istanbul Konvention in Berlin“

Der Senat wird beauftragt, ein Gremium zur fachlichen Begleitung der Umsetzung des Landesakti-
onsplans „Umsetzung der Istanbul-Konvention in Berlin“ einzurichten. Ziel dieses Gremiums ist es,
die Erfahrungen und Perspektiven von Expertinnen und Experten, sowohl mit eigener Betroffenheit
als auch ohne, systematisch in die Umsetzung des LAP, insbesondere in die Gestaltung und Optimie-
rung des Berliner Hilfesystems, einzubinden.

Das Begleitgremium setzt sich aus zehn Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, der
Verwaltung und Betroffenen geschlechtsspezifischer Gewalt zusammen. Dabei sind im Gremium bis
zu fünf Mitglieder vorgesehen, die selbst von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind oder
waren. Die Auswahl der Mitglieder erfolgt durch ein transparentes Verfahren, bei dem sowohl die
Vielfalt der Berliner Beratungslandschaft als auch die unterschiedlichen Themen des LAP berück-
sichtigt werden. Die Berufung erfolgt für einen festgelegten Zeitraum, wobei eine erneute Ernennung
möglich ist.

Das Begleitgremium wird die zuständige Senatsverwaltung bei der Umsetzung des LAP beraten und
unterstützen. Es bringt dabei sowohl die Fachexpertise der Zivilgesellschaft als auch die Perspektiven
der Betroffenen ein, um die Umsetzung der im LAP festgelegten Maßnahmen, Konzepte und Strate-
gien stetig zu evaluieren und zielgerichtet zu optimieren. Durch die systematische Einbeziehung der
Betroffenenperspektive soll insbesondere eine nachhaltige Verbesserung des Berliner Hilfesystems
erzielt werden. Darüber hinaus trägt das Gremium zur Förderung der Vernetzung und des fachlichen
Austauschs zwischen Betroffenen, Fachkräften und Verwaltung bei.

Die organisatorische und finanzielle Gestaltung des Gremiums soll auf bestehenden Strukturen auf-
bauen, um Doppelungen zu vermeiden und bereits etablierte Vernetzungsformate sinnvoll zu nutzen.
Etwaige Kosten bspw. für Aufwandsentschädigungen sind aus dem laufenden Haushalt 2024/25
(Einzelplan 11, Kapitel 1180, Titel 68406, TA 6) zu finanzieren.

Der Senat wird aufgefordert, dem Abgeordnetenhaus jährlich über den Umsetzungsstand des LAP zu
berichten. Dieser Bericht soll auch die Einschätzungen und Vorschläge des Begleitgremiums umfas-
sen.

Für die Richtigkeit:
Berlin, den 14. Februar 2025
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